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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1996

Norm

ASGG §8 Abs2

Rechtssatz

Bei einem Vorstandsmitglied fehlt es in der Regel an einer Arbeitnehmerähnlichkeit, sodaß kein Anspruch zwischen

einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer vorliegt.

Entscheidungstexte

9 ObA 2003/96s
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